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Lopis von dein Hochfreyherrlich Ried,
eselischen Erbvertrag

cie /^nno iZZü.

Im Namen der heiligen Dreysaltigkeit
des einigen ewigen GOttes des Vatters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes
Amen.

G)und und zu wissen sey manniglich : nachdem

Wir Georg und Conrad -- Gebrüdere,

sodann Wir Johann und Volprecht auch

Gebrüdere, cllle Riedesel zu E)?senbach,Erb «Marschalle zu Hessen betracht und zu
Gemüthe geführet : Welchergestalt der Brüder

und Blutsverwandten Einigkeit GOtt und aller

Welt gefällig, und nichts so gering seye, daS

nechst des Allerhöchsten Segen, durch Einigkeit

nicht erhalten und gemehret, aber hinwiederum

alles und insonderheit die Adelichen Geschlechter

durch Uneinigkeit in Verderben gesezt werden,

solche der Adelichen Geschlechter und Stamm Un-
F s einig-

x°' MW
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einigkeit aber, wie die tägliche Erfahrung bezeiget,

oft und vielmals daranffer entstehen, wann die

Weibsbilder nud diejenige, so von denselben her¬

kommen,gleich denen Manns-Personen und^»na-

ren in Dero Adelichen Geschlechter liegenden Erb-

nndStamms-Gütern einer Zuccellwir und Erb¬

schafft sich anmasseu, dardurch die Geschlechter

in Haß , Neid, Zank und Hader gegen einander

erwachsen, und wann die Güter von Ihrem

Stamm in ein ander Geschlecht zum Theil ge¬

bracht, die Geschlechter und Stamm alsdann

noch weiter miteinander verwirret, und in im¬

merwahrenden Unwillen gegen einander gesezt,

also, daß aus Zerreißung der Adelichen Güter

in frembde und unterschiedene Geschlecht vieler

Adelichen Stamm und Geschlechter Untergang

verursacht werden.

Ob es nun wohl in Unserem der Niedesel zu

Eyffenbach Stamm und Geschlecht also löblich

Herkommen und jederzeit gehalten worden, daß

nicht allein die Lehen, so Wir von unterschiedenen

Churfürsten, Fürsien und Herrn haben und tra¬

gen, sondern auch Unsere liegende und Erbeigene

Güter, bey dem Mann,Stamm allmege verblie¬

ben, und den Töchtern von Unserem Stamm ge,

bohren und Deroselben Kinder, in gemelten Un¬

seren Riedeselischen Lehen und Erb-Gütern, nie

keine Erbschafft oder 8uLLellior> gestattet, son¬

dern sie die Töchter und Deroselben Kinder und

Erbnehmen davon jederzeit durch den Mann»

Stamm ausgeschlossen, und mit Geld an statt
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ihres Heyraths-Guts, auch Geschmuck, Kleider

und Kleinodien ausgesteuret, und allerdings ab¬

gefertigt worden, Derohalben auch Unsere liebe

Eltern seeliger Gedächtnns, hiebevor und fürters

Wir uns insonderheit, verglichen, und einander

vor sich, Ihre und Unsere Erben, Erbnehmen

und Nachkommen, versprochen und zugesagt ha¬

ben, solches Unseres Stamms Herkommen steiff,

fest und ohuverbrochen zu halten. Welches Wir

dann also nochmals zu thun festiglich gemeinet,

auch Uns zu Unsern Erben, Erbnehmen und

Nachkommen ganzlich versehen, Sie werden sol¬

che dem gerechten Willen GOttes, welcher in

seinem Anserwahlteu Volk einem jeden Stamm

und Geschlecht, seine Güter zugeordnet, und Die¬

selbe durch Heyrath-oder sonst in frembde Ge¬

schlechter oder Stammen zn bringen verbotten,

auch dieser Land Adelichen Gewohnheit gemäß

herkommen, und zu Erhaltung Unsers Manns-

Stamms höchstnöthige Vergleichung ohnverruckt

und steiff halten, und Deroselbigen ohnverweiger-

lich nachkommen.

Gleichwohl aber, und damit Sie Unsere Er¬

ben, Erbnehmen und Nachkommen Derowegen

Unsern ernsten Willen und Meynung um so viel¬

mehr sehen, und sich destoweniger von angereg¬

tem Unsers Stamms Herkommen und Verglei¬

chung in einige Wege als Dieselbe immer erdacht

werden könnten, abführen lassen, so haben Wir

solche Unsere vorige Vergleichung hiemit erneu¬

reu, und Uns nochmals vereinigen wollen, dar-F Z auf
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auf Wir auch mit zeitigem vorgehabtem Rath

Und wohlbedachtem Muth, ganz freywillig, mit

keiner Gefthrde noch Zwang hintergangen , son¬

dern aus oberzehlten Ursachen , mit wahrer rech¬

ter Brüderlicher — und Vetterlicher Einigkeit,

Lieb und Treu, damit Wir einander je und alle,

wege herzlich gemeinet haben, und noch. Uns

nachfolgender Erbvereinignng—Limms und Ord¬

nung vor uns und alle unsere Erben, Erbneh¬

men und Nachkommen, miteinander verglichen,

und thun dasselbe hiemit in der allerbestandigßen

Form, solches von Rechts und Gewohnheits we,

gen immer beschehen kau, soll oder mag, dero,

gestalt und also: daß Wir Unsere Erben, Erb,

nehmen und Nachkommen einander auch fürbaß,

mit rechter wahrer Brüderlichen und Vettcrli-

chen Liebe und Treue meynen, und je einer des

andern Leib, Ehr und Gut, demselben zum be¬

sten,gleich dem seinemZhme angelegen und befohlen

seyn lassen, auch einander in allen vorfallenden

Sachen, Anliegen und Nöthen, nach Unsern: be¬

sten Verstand und Vermögen,mit Hülff,Rath und

Thaterscheinen, und insonderheit dahin sehen,

mit Fleiß anwenden sollen und wollen, damit zu-

forderist bey Uns, und Ihnen Unsern Nachkam,

men die Erkantnus und'' Bekantnus des ewigen

und einigen GOttes, des Vatters, Sohns und

Heiligen Geistes, und desselben allerheiligsien

Worts, auch Adeliche Ehr und Tugend, und

darnechst Unser Nahn: und Mann Stamm er¬

halten und fortgepflanzet werden, auch die Güter

bey demselben Mann Stamm allewege ohnver-

ruckt bleiben mögen. „Und
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„Und nachdem Unsere Voreltern, nnd Wir

„nachfolgende Häuser und Güter, so theils von

„unterschiedenen Churfürsten, Fürsien und Herrn

„Lehenrührig, theils aber Erbeigen seynd, biß

,,anhero ingehabt haben, und noch; Als nem»

„lich, das Schloß Eysseubach samt seinen Banen,

,,Aeckern, Wiesen, Wassern, Wäldern, Fel--

,,dern, und allen Ein - und Zugehörungen, die

„Vogtey und Zenth Laulernbach, mit denen

„dariuu gelegenen-und dazu gehörigen Dörffern,

,,als der Werth zu Lautternbach, und nachfolgen«

,,de Dörfler, Mahra, Angersbach, Wallens

„rodt, Reutters, Hebloß, Rimbloß, Sachsen,

„und Nudelphshalb, die Vkühlen zur Stein und

„Hellgemeß, auch Wernges, und was Wir da-

„selbst von Milchliugen und Fischborn ^an Uns er«

„kaufst haben. Item das Gericht Engelnroch und

„Hepnransfeldt,Hörgenau, Rebgenshain,Lanzen«

„Hain, Encheluhain,Eichenrodt,Dierlammen,M-

„meurodt, Fischborn, Blizenrodt und Sickendorf.

„Item dieHermanusburgk zu Stockhausen,mit ih,

„reu Bäuen, Aeckeru, Wiesen, und allen Zugehö«

„ruugen, auch das Gericht Stockhausen mit de«

„neu darum gelegenen und darzn gehörigen Dörf«

„fern, Skockhansen, Rirfeldt, Schadtges - und

„Rndolphshalb. Item das Dorf und Gericht

„Landenhausen. Item das Gericht Alten Schlirff

>,mit seinen zugehörigen, und darinn gelegenen

„Dörfferu, Alten Schlirff, Schlechtemoegen,

„Vaitzhain, Nufters, Weitmaß, Banrodt,

„Heisters, Zahmen, Steinfnrth, Windischen

„Moyß, und Unser Antheil und Gerechtigkeit
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,,am Dorf Hcintzel, auch dem Hof zu Alberts,
„Item die Narburg, samt dem Gericht Moist,
„und darum gelegenen — und darzn gehörigen
„Dörffern, Obern-und Niedern-?Noiß, Guu-
„zenaw, Metzloß und Matzelugehaw, Item das
„Gericht Frcyensteinaw, mit den.» dariun gele«
„genen und darzn gehörigen Dörffern, Freyen,
„steinaw, Haußwnrz, Salza, Flescheubach,
„Radtmühle, Holzmühle, Newensiall, und
„Rebsters, Item das Dorf und Gericht Salz,
„schlirff zu Unserem Antheil und Gerechtigkeit;
„Item das Dorf Obern-Ohmen, und die darin»
„gelegene-und darzn gehörige Dorf, Obern-Oh«
„men, Ruberterodt, groffen und kleinen Eycheu,
„Zeilbach, und Seiberterodt, zu Unseren An«
„theilen und Gerechtigkeiten; Item die Ludwigs«
„Ecken mit ihren Bauen, Aeckern, Wiesen,
„und allen Zugehörungen, und die DürfferBein,
„Haufen, Ober-und Nieder-Thalhausen,Gerten,
„rodt, und Trumbsbach, Oersrodt und Haurodt,
„auch Muudershauffeuund Bernshauffen; Item
„alle vorgcrührter Unserer Zeuch Gericht, und
„Dörfer zugehörige,wie auchalle audereUnsereson«
„derbare Wüstungen, wo die gelegen, auch alle und
„jede zuvor erzehlten Unseren Schlöffern, Hau«
„fern, Zenthen, Gerichten, und Dörffern gehörige
„Hoch-undObrigkeit Gebot,Verbot,Peinlicheund
„Bürgerliche Gericht, Recht, Walde, Felde,
„Iagde, Wildbahn, Fischerey, Dienst, Dienst«
„Geld, Beede, Zehende, Nenthe, Zinse, Schen,
„cke, und Schencksiätte, Teiche, Mühlen, Mühl.
„statte, und alle andere Herrlich- Nutzbar-und

„Ge,
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„Gerechtigkeit, wie die erfunden, erdacht und ge-

„nannt werden m gen, zumahl, nichts darvon

„ad- noch ausgeschciden. Item unser Burgstz,

„zu Rotenderg mit seiner Freyheit, zugehörigen

„Aeckern, Wiesen, Schafereyen, und allen au»

„dern Recht und Gerechtigkeiten, allen Zinsen,

„Reuthen und Gefallen daseldst, auch unseren

„Höfen und Gefallen zu Ostheim, Ludersdorff,

„Sterckelshansen, Confeld und Elnbach, wie

„dann auch der Hof daseldst zu Elnbach, welchen

„Wir vergangerer Jahren von Georgen zu Bi»

„schoffenrodt an uns bracht; Item Unsere beede

„Burg-Siz zu Melsungcn, mit Ihren Freyhei»

„ten, zugehörigen Aeckern, Wiesen, Gehölzen,

„Schafereyen, auch allen andern zugehörigen,

„Rechten nnd Gerechtigkeiten, auch das Dorff

„Rohrnfurth mit seiner Zugehörung, und unse-

„re Wassere auf der Fulda, auch alle unsere Hö,

„fe, Zehendeu und Gefalle zu Gudenspergk, Nie-

„der-Mellerich, Maden, Melgershaussen, Malß,

„selb. Fahr, Binßforth, Genstngen, Curle,

„Dabelshaussen, Merckell, Wogenfurth, Or-

„haussen, Hilgershaussen, nnd Loher, samt al»

„lem anderen, was Unsere Vögte zu Messun¬

gen, von unsertwegen bißhero erhaben, und

„auch fürters verrechnet haben, Item Unsere

„Burg-Siz, Güter und Gerechtigkeit zuAlten-

„burg bey Alßfeld, auch unser Manngeld zu

„Grnnberg und Kürdorff, Item Unsere Burg,

„Sitz, Höf und Güter zu Lantterbach, Item

„Unsere Höfe, Güter, Mühlen, Zinß und Ge-

„fälle, zu Mueß, Herbstein, Brauuschwenda,F 5 „Rein-
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„Reinrodt und Rentzendors, Vadenrodt, Crain,

„seld, Ilbeshaussen, Grebenhain, Item die

„Höfe Güter und Gefalle, welche Unsere Vor,

„fahren, Weyland, Johann nnd Antoni Ortten

„gewesenen Bürgern zu Marburg seeligen, ver,

„pfändet. Item alle Geistliche und Weltliche

„Lehen und Güter, so von Unserem Stamm zu

„Lehen rühren, und anderen verliehen seynd, über

„welches alles Unsere Vor-Eltern Riedesel z»

„Eyßeubach, und Wir insonderheit Unsere Pfand-

„schafft an Lautterbach über aller Menschen Ge,

„denken iugehabt haben, und noch.,,

So sezen, ordnen und wollen Wir, daß alle

nnd jede nechst erzehlte Unsere Schlösser, Hau¬

ser, Jenthen, Gericht, Vogteyen, Dörsser,

Vurg-Sitz, Höfe, Zehenden, Gärten, Aecker,

Wiesen, Gülle, Zinnß, Renthe, und andere

Güter nnd Gefalle, und alles, so Wir im Be,

zirck bemeldter Schlösser, Stadt, Zenth, Ge,

richt, Dörsser und deroselben Feld-Marck jetzi¬

ger Zeit haben, oder Wir , oder Unsere Erben,

oder Erbnehmen, hinkünfftiglich bekommen mö¬

gen , es geschehe durch waserley Gestalt und Ti-

tul solches wolle, samt allen und jeden darzn ge,

hörigen Hohen — Mittel und Niedern Peinl. und

und Bürgerlichen Obrigkeiten, Gebotten, Ver¬

holten, Gericht, Recht, Wäldern, Wildbah¬

nen, Jagden, Fischereyen, Diensten, Dienst-

Geld, Beed, Schenck, uudSchencksiätten, Müh¬

len und Mählstätten, und anderen Hoch - Herr,

lich - Nuzbar- und Gerechtigkeiten, wie dieselbe
immer
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ausgenommen, wie auch die von Uns und Unse-

rcm Stamm herrübrende - und anderen ausgelie--

hene Lehen, und Unsere an Lautterbach habende

Pfands-Gerechtigkeit, samt denen über solches

alles sagenden brieflichen Urkunden, bey leise¬

rem Mann Stamm der Riedesel zu Eystenbach,

so lang Derselbe im Leben seyn wird, ewiglich

bleiben, und gemcltem Unserem Mann Stamm

ccmlecrirt und zugeeignet seyn, auch nichts da¬

von an ein Weibsbild, noch srembdes Geschlecht,

durch Erbschafft, lezte Willen, Uebergab, (lon-

wiiiI, oder andere Wege, wie Menschen-Sinn

dieselbe erdenken mögte, ausserhalb hierunter ge--

melter Falle, kommen, noch gebracht werden sol¬

le ; Sondern wofern Unser einer , oder Wir al¬

lesamt, über kurz oder lang Todes verfahren,

und Eheliche Manns Leibs-Erben hinterlassen

würden, so sollen einem jeden die von seinem Leib

gebohrne Manns-Erben und fürters demselben ,

ihre Eheliche Manns-Leibs-Erben in absteigen¬

der Linien, so lang Dieselbe wehret, in bemelten

Unseren liegenden Gütern succocliren, und alle

und jede oberzehlte Unsere Hanser und Güter

samt denen darüber sagenden brieflichen Urkun¬

den, auch dasjenige, was Wir oder Unsere

Manns-Erben, hinkünfftkg, in obberührten

Schlössern, Stadt, Zenthcn, Gerichten, Dörf¬

fern, und dessen alles Bezirck und Marckungen,

Lehen und eigenen Gütern, bauen , bessern, und

durch Emu rock, Erbschasst, oder sonst von frembe

den darzu bringen mögen, nichts zumal darvon
aus-
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ausgenommen, haben, und erblich behalten, und

im Fall Unser oder Unserer Manus-Erben Ei,

uer oder mehr keine eheliche Manns-Leibs, Er,

ben, hinterlassen, oder die hinterlassene, sonder

Eheliche Manns Leibs-Erben sürters über kurz

oder über lang versterben würden, alsdann, und

so offt sich der Fall begebe, und zutrüge, so soll

jedesmal Unser, und jczo gcmelter Manns-Leibs-

Erben Antheil an berührten Unseren und Unse,

rer Manns Erben Haussern und Gütern, samt

darüber sagenden brieflichen Urkunden, aus des¬

sen ohne Eheliche Manns-Leibs-Ei ben ver,

storbenen Bruder, oder nechste Olimen, oder

Schwerdtmag, gebohrue Niedescl zu Eyßenbach,

und Deroselben eheliche Manns-Leibs-Erben,

in absteigender Linien, so lang Dieselbe Linie wah,

ret, und da Dieselbe Linien gar ausgestorben,

alsdann auf die andere Linie kommen und fallen,

und in allen solchen Fallen, soll des verstorbenen

uechster Ehelicher Manns-Erte, gebohrner Ried¬

esel zu Eyßenbach des verstorbenen Theil an

mehr angezogenen Häussern und Gütern, sie

seyen Lehen oder Leibeigen, desgleichen die Pfand,

Gerechtigkeit an Lautterbach, selbst inuehmen,

uuzen, messen, gebrauchen, und daran durch nie¬

mand, insonderheit aber die Töchter, und ande¬

re Weibsbilder,und Dero Töchter Erben, Mann--

lichs und Weiblichs Geschlecht (mit welchen es

ihrer Aussteuer, Abfertigung, und 8uccelliorl

halben als hernacher unterschiedlich gesezt wird,

gehalten werden soll) desgleichen auch des verstor«

denen Testaments-Erbeu in keinem Wege gehin¬

dert,
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dert, sondern jezt gemelte Töchter, und Derosel-

ben Erben, so von dem verstorbenen in seinem

Testament oder lezten Willen sonst ernannt seyn

möchten, nicht allein von angezogenen liegenden

Gütern, sondern auch dcrselbigen bulleüion hier¬

mit ausgeschlossen, exelucirrt, und derselben al¬

lerdings unfähig seyn, und solche Lullellron der

vberzehlten Häusser und anderer Güter, samt

darüber aufgerichtet, brieftichen Urkunden, von

Uns auf Unsere Manns - Leibs-Erben gebohrne

Riedesel zn Eyßenbach, jedesmal ix>i» jure, son¬

der alle vorgehende würckliche ^pprelieuliou,

cuutiuuirr, auch im Fall die Töchter, und De-

roselben, oder Testaments-Erben, hierüber von

angeregten Häussern oder Gütern etwas an sich

bringen, oder einbekommen würden, nicht allein

der Eigenthum , sondern auch zusorderst die llnk-

lessiou des Guts, sonder alle Einrede des Ver¬

storbenen ncchsien, von Uns und Unsern Nach¬

kommen gebohrnen Manns - Erben. wie vorste¬

het, reiiiiuirct, und der Manns-Erb in solche

Lotlessinu, die Wir einander, und Unsern

Manns-Leibs-Erben in obberührtcnUnseren und

Ihren der Erben gegenwärtigen und künfftigen

hie obbeschriebenen Häussern und Gütern, jezt

alsdann und dann als jezt geben, und je einer den

andern, und desselben Erben, in seiner und sei¬

ner Manns-Leibs-Erben Gütern zum LulUi-

torn conliimirt, vor allen andern Dingen re-

ciiukLAirt, ober eingesezt und immittiret werden.

Und wann schon hierüber von den Töchtern, oder
andern gemeinen Land -Erben, oder auch Testa,

ments«
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Unserer hier oben crzehlten Schloffern, Städten,

Zenthen, Gerichten, Dörffern, und Dorfs Mar-

ctungen gelegen, oder sonffen hierin mit begrif¬

fen , daß es in die Lehenschafft oder diese Erb-Ei-

nignng gehörig, und dem Mann - Stamm allein

zuständig sey, verneinet, und dahero, oder auch

von wegen derGebäu, oder anders die sollet,

jiun deren in den Lehenrnhrigen, auch oberzehl-,

ten Erbcigencn Häufferu, Städten, Zeuthen,

Gerichten, Dö.ssern, und DorftMarckungen ge»

legeneu Gütern, gestritten werden wolte, sollen

doch gleichwohl die Töchter, gemeine Lands- oder

Testaments - Erben, von wegen solcher und der¬

gleichen Ursachen, welche Ihnen sonst aus den

gemeinen Rechten zu Guten kommen mögten,

bey der Lollellami in Recht nicht gelassen, viel¬

weniger darin gesezt, sondern dasselbe vielmehr

in den Manns Erben statt haben, und von Ih¬

nen kein Bau-Recht, Besserung, oder anders,

an oder zu solchen Gütern, von ll-uo dieser Un¬

ser Erb - Einigung und 8wtuts gewendet und ge¬

bracht, den Töchtern, Land - oder Testaments-

Erben, erstattet oder gefolgt, sondern es soll mit

dem was hinkünftig durch Bau, Kaufs, oder in

andere Wege daran gebessert, oder darzu ge¬

bracht wird, auch dessen alles l'oüetlioir in Mas¬

sen jezo, und Hieroben allbereits den Manns-Er>

ben zu Gutem gesezt ist, auch hernacher weiter

gesezt wird, gehalten werden.
Wir die Gebrüdere und Vettere, alle Ried¬

esel zu Eyßenbach obgenannt, haben auch, in

Krafft
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Krafft dieser Unser Erb-Einigung und Ltonns,

nicht allein je einer dem andern, vor sich und sei¬

ne Erben, Erbnehmen und Nachkommen sein

Antheil au obberührten Unsern Häusfern und

Gütern, sanit darüber sagenden brieflichen Ur,

künden, übergeben, clunirt und geschencket, und

thun dasselbe hiermit in der besten Form, als ei,

ne umviederrufliche Uebergab und recipr»ca cic,-

natio zwischen den lebendigen kau , soll oder mag

von Rechts oder Gewohnheitwegeu beschehen,

derogestalt und also, daß je einer des andern

Theil, wann sich obberührte Fälle zutragen wer¬

den, wie vorstehet, als sein frey eigen geschencktes

Gut, haben und darmit Thun und Lassen soll,

sondern es soll und mag auch fürbaß Unser keiner,

oder dessen Erben hinführo zu ewigen Zeiten,

nichts von obberührten Gütern, weiter oder an¬

ders, dann in etzlichen sonderbaren Fällen, wie

hiernach gesezt wird, beschweren, verpfänden,

versezen, vcrschencken, noch sonsten durch einigen

(^omrock, Testament, oder anderen lezten Wil¬

len, noch auch einig andere Wege, wie Dieselbe

immer von Rechts oder Gewohnheit wegen, er¬

dacht werden mögen, veräusern. Wofern dann

Unser oder Unserer Manns-Leibs-Erben, einer

oder mehr Gelds bedürsscn würden, und dasselbe

ohne Verschreibung obberührter Güter nicht auf¬

bringen mögte, der, oder diejenige, sofern sie

den vierten Theil, an solchen Gütern hatten, so

mögen sie darauf in allem zehen tausend Gülden,

Franckfurter Wehrung, auch mehr oder weniger,

xro rstg, so fern sie mehr oder weniger an den
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Gutem hätten, borgen, und die Güter darfür ver¬

schreiben, darüber auch keiner sein Theil Güter,

höher beschweren, oder verschreiben soll, gleich¬

wohl aber, und wann einer dessen Antheil Güter,

vor nechsi gemelte Summe ver hasstet, weiter

Gelds benöthigt wäre, und die andere die Güter

dar für zu verschreiben nicht willigen wolten, dar¬

um sollen beyde Theil sich durch die Freunde,

nach Ausweissuug hierunten gesezten Austrags,

ohne alle Weitlaufftigkeit, entscheiden lassen, ob

und welcher Gestalt einer oder der ander in zu,

tragenden — aus knndlichen und redlichen Ursachen

entstandenen oder sonst verur sachten Nothfallen,

nach ziemlichen Dingen, etwas von den Gutem

über vorberührte — einem jeden zugelassene Sum¬

me verpfänden, oder verschreiben möge, und

dasselbe wieder abgelegt werden solle doch, daß

nichts von den Güter n jemands, der höhers Stand

seye, verschrieben, noch verpfändet werde. Was

aber änderst, oder über das, wie gemelt, vo -

genommen, und ans die Güter geborget, oder

verschrieben, oder von gemelten Gütern verans«

sert würde, das soll an sich selbst ipto jure nich¬

tig, krafftloß und unbündig, auch den andern an

vorbeschriebenen ihren Rechten ohnnachtheilig

und ohnschadlich seyn und bleiben, sondern dessen

ohnerachtet mit den Gütern, als vor und nach¬

geschrieben stehet, allenthalben gehalten werden.

Derohalben und uf den Fall, da Wir oder

Unserer Ehelichen Manns - Leibs - Erben , einer

oder mehr, ohne Hinterlassung Ehelicher Manns-
Leibs-



Leibs-Erben, versterben, und Schulden verlas¬
sen würde, so sollen die Analen, und Stamms»
Folger, mit Bezahlung solcher Schulden ferner
oder weiter gar nicht (ausgenommen was obbe»
rührte Summe der zehen tausend Gnldeu, uf
den vierten Theil, auch mehr oder weniger pro
roti,, welchen einer an den Gütern hätte, zu rech«
mn, und was darüber durch die .^ngcen oder
Stamms-Folger vor sich selbst, oder auf der
Freunde Erkantnus bewilligt wäre belügt) zu
schaffen haben, auch darum von wegen deren uf
sie von dem verstorbenen gefallenen Güter von
niemand in keinerlei) Wehe beschweret, sondern
es sollen dieselben Schulden durch des verstorbe¬
nen Lands, oder Testaments »Erben abgestattet
werden.

Doch wollen Wir Uns hiermit aus und zu¬
vor behalten haben, was Unsere der vier Gebrü¬
der und Vetter, Eltern, nämlich, Vatter und
Mutter seelige, dann auch unser Vetter Adolph
Hermann seeliger, und Wir selbsten in obans
geregtem Bezirck Unserer dem Manu - Stamm
Zugeeigneter Güter, an sonderbaren Stücken, als
Aeckern, Wiesen, Gärten, Mühlen und derglei¬
chen, so nicht der Obrigkeit anhangende Stücke
seynd, hiebevor an Uns gebracht haben, daß Wir
und Unsere Manns»Erben, mit denselben Stü¬
cken Unsers Gefallens zu schalten und zu walten
haben wollen, dergestalt und also, daß Wir sie
nicht allein, als obgesezt ist, verschreiben und
Verpfänden, sondern auch Dieselben so wohl, als

G was
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was Ww oder Unsere Mannö-Erbm hinküufstig

zu solchen dxn Manns-Stalinn zugeeigneten Gü,

t?rn bringen werden, nach Unser und Unserer

Manns-Erbeu Gelegenheit, verkaussen, vertan«

schen, verschenckeu, auch derhalbeu solch? künf¬

tige Güter, ohnersnchtder andern verschreiben,und

verpfänden mögen, doch daß bemelte Güter, au nie¬

mand höhers, noch Uns gleichmaßiges Stands,

ohqe der andern Un er Mann Leibs - Erben ans- >

drückliche Bewilligung , verwendet, noä, demsel¬

ben Manns-Erbcn zu Gefährte oder Nachtheil

einige Veraufscrung vorgenonuueu werde, daß

auch ihnen, wie sich an ihm selber von Rechts¬

wegen gebühret, der Näherkauff bevorstehe, und

man also von angeregten Unseren und Unserer

Manns-Erben jczigen auch zukuuffrigen sonder¬

baren Stücken und Gütern etwas verwende, soll

dasjenige, so dargegen Manscht, oder erkaufst

wird. Unseren Manns-Erben verbleiben, und

damit in allein, gleich als vor und nach von an¬

dern Unserm Mann-Stamm, Krafst dieser Un,

ser Einigung und Statuts zugeeigneten, erkanff-

teu, und andern Gütern gesczt ist, auch gehalten

werden. Was aber von dem, so Wir und lin¬

ser e Eltern, auch Unser Vetter Adolph Her¬

mann seeliger, wie vorgehört, allbereit zu den

Gütern gebracht haben, wiederum verkauft oder

verschenckt würde, desselben Werth sosl den Töch¬

tern, oder andern Land-Erben uf den Fall keine

Manns-Erben vorhanden, von den succellirou.

clon Manns - Erben an dem Geld, welches den

Töchtern, oder andern Land, Erben, nf solcheFalle
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Fälle hieunten zugeordnet, durch dieMauns-Er-

hen abgezogen werden.

Und nachdem Wir jezo, die drey obbesagte

Hauser, Eyssenbach, Ludwigseck — und Her«

mannsburgk, und zu Eyssenbach, zwey Anft'z

samt dem Hauß zu Lauterbach haben, und aber

die Erfahrung in diesem und andern Landen ge-

genngsam zu erkennen geben, was Massen die

Adelichen Geschlechter, da sie also mit vielen un»

terschiedlichen Adelichen Sizen ihre Güter über«

baut, dardurch in Unvermögen und andere Be«

schwerung gerathen, hingegen aber, wann einer

dem andern gewichen, und in andere Lande ssch

begeben, beyde Zum und Ausländische ssch dabey

wohl befunden ; So haben Wir uns ferner mit

einander verglichen, daß keiner unter Uns, oder

Unsern Manns-Erben, in obg-melten Unsern

Jenthen, Gerichten, Dörffern, Obrigkeiten und

Gebieth, kein ferner oder neuer Anssz, ohne der

andern sämtlichen Bewilligung, anrichten solle.

Im Fall aber etwa Unsere Manns Erben einer

oder mehr, fernere Wohnung anzurichten ihre

Nothdnrst erachten würden, soll dasselbe, doch

anderer Gestalt nicht, dann auf Erkanntnnß der

Freunde, vorgenommen werden, gleichwohl aber

hiermit. Uns und Unsern Manns-Erben unbe«

nommen seyn, Unsern und Ihren Haußfrauen

nothdürfftige Wittums-Siz, in Unser Obrigkeit,

mit der andern Rath und Bewilligung anzurichten.

Wir wollen auch, daß Unsere Söhne und

Manns-Erben einen allgememen Brief-Kasten

G 2 ha.
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haben , und in guter Verwahrung halten, auch
darinnen alle über obbeschriebeue Unserm Mann-
Stamm zugeeignete Hauser und Guter sagende
briefliche Urkunden rezznniren , darzu jedes Theil
einen Schlüssel haben soll, aber unser und Unse¬
rer Manns-Erben Töchter , und andere Land
und Testaments-Erben, sollen von solchen Ka¬
ssen und Briefen, auch Deroselbeu polloillon und
Besichtigung, ausserhalb denjenigen, welche über
die Güter sagen, so von Uns oder Unseren Manns«
Erben zu mehr angezogenenSchlössern, Städ¬
ten, Aenthen, Gericht, Dörffern, oder in Dero
Gemarckung und Jugebörungen,nach clsro diese»
Unser Erb-Einigung und Lmruts gebracht wer¬
den mögen, nur welchen Briefen es, wie hernach
insonderheit gesezt wird, gehalten werden soll,
gleichwie von den Gütern selbst ausgeschlossen seyn.

Nachdeme auch die Töchter zu Erhaltung
des Manns - Stamms deromassen von berührten
Gütern, in Krafft dieser Einigung, wie auch
sonst, von Adelichen Gebrauchs dieser Lande, und
insonderheit Unsers Stamms alten Herkommens-
wegen ausgeschlossen seynd; So sollen hinwiederum
Unsere Manns-Erben dahin mit Fleiß sehen und
trachten, damit die Töchter von Uns, oder Un¬
sern Manns-Erben gebohren, Ehrlich verheura-
thet, und an solche Orte, da sie Unseren Stamm
und Standgemäß, als wann Sie in Ihren El-

' terlichen Gütern blieben wären, oder sonst ihren
gebührlichen und ehrlichen Unterhalt haben, ge¬
bracht werden. Und wofern den Töchtern ihre

Aus-
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Aussteuer von ihren Estern nicht gegeben, oder

verordnet wäre, so sott Ihnen Dieselbe von ihren

Brüdern, nach ziemlichen Dingen an Henrath-

Geld, Kleidern, Geschmuck, und sonst, wiedas-

selbe in Unserem Stamm Herkommen und ge¬

bräuchlich ist, entrichtet und vergnügt, und wenn

die Töchter keinen Bruder hätten, alsdann soll

es mit der Abfertigung dermaßen, als unter¬

schiedlich hernach stehet, gehalten werden. Dar»

zu sollen gemelte Unsere Mauns-Erben den Töch¬

tern zu Deroselben Ehren-Tag und sonsten, sie

werden verhcurathet, oder nicht, in Ehren alle,

zeit gutwillig dienen, ihnen auch alle Brüderliche

und vätterliche Liebe, Ehr und Treu beweisen,

und in ihren Anliegen und Nöthen sie nicht ver¬

lassen , sondern ihnen mit Rath und That nach

Möglichkeit behülflich seyn.

So viel aber andere Unsere und Unserer Erben

gegenwartige und künfftjge bewegliche —und unbe¬

wegliche Güter, es seye gleich Pfandschasst, Baar,

schafft,oder Erbe anlangt, welche «nter demjenigen,

so Hieroben Unserem Mann, Stamm zugeeignet

undooulecriret seynd,nicht begriffen,damit wollen

Wir Uns und Unsern Manns-Erben, wie recht

und gewöhnlich ist zu schalten und zu walten, auch

ein Testament, oder andern lezten Willen, so den

Rechten oder Gewohnheit gemäß seyen, darüber

aufzurichten, zuvor behalten haben. Und wann

krin Pact, Testament, oder lezter Wille über

solche Güter aufgerichtet, und Wir, oder Unsere

Manns-Erben Tods verfahren wurden, alsdann

G z soll
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soll es mit der Znoccüiorz in sonsien in denselben
Gütern wie Recht und Gewohnheit ist Malten
werden,indem tonn Unsere Manns-Stamms Er¬
ben, daß Sie obi »gezogene Unsere Stamms Gü¬
ter zuvo ausziei eo. und nehnien, nichts hindern,
sondern sie nichts deftowcniger mit den Töchter»
und Land: Erden, da sie in gleichem Grad und
Rechten mit densilbigeu stehen, auch zugleich lllc-
celliron und erden sollen.

Eimcmahl aber biß anhero in Unserem De¬
ro Rietesel ur Eyße^bach, Stamm, und sonst
gemeiniqich bey andern Adelichen Geschlechten,
in diesen Landen gebräuchlich gewesen, und noch,
daß die Schwestern beueben ibren Brüdern, nill t
allein in Lehen - Stamm, und Erbeigenen, son,
dern auch in Pfandschasten, Baarfchasten und
andern beweglichen Gütern, ihren Eltern nicht
sucaociiret haben, so dern auch davon durch ihre
Brüder ausgeschlossen,nnd init rhrem Heuraths-
Gut, Kleidern und Geschmuck, oder was ihnen
sonst vor ihr natürlich Recht oder Pfilcht-Theil,
und zu ihrem Adelichen Unterhalt, von den El¬
tern oder Brüdern, nach Gelegenheit zugeordnet
worden, sich begnügen lassen, und, wann es be¬
gehrt , uf das übrige, den Brüdern und Mann-
Stamm zu Guten, Verzicht gethan haben. So
wollen Wir von solchem Brauch und Adelichem
Hcrkommen hiermit gar nicht gewichen, noch
demselben p^wjnciioirr, sondern vielmehr Unsern
und Unserer Manns Leibs-Erben Töchtern, daß
sie sich demselben nochmals gemäß erzeigen, be¬
fohlen und ufe-legt haben.

Und



Und da sich der Fall nach des Allmächtig«!n

Willen also zutragen, daß unter Uns obgtdachten

Brüdern , und Bettern einer, sendn Leibs-Er-

den, mit Todt abgehen würde, so soll nicht allein

desselben Antheil an oberzehlten Unsern Mann«

Stamm zugeeigneten Haussern und Gütern, auch

Lauterbachischen Pfand-Gerechtigkeit, in brasst

kieser Erb-EmigttNg und 8kZtut5 , sonder wofern

er kein Testament, noch sondern lezteren Willen

hinterlassen, auch alle übrige seine Pfand-und

BaarschasfteN, und andere bewegliche Güter,

Recht und Gerechtigkeiten, uf fein des verskorbe«

neu Bruder, als Erben kommen und fallen.

Wird aber einer unter Uns vieren mit Todt ab¬

gehen, und keine Söhne — sondern allein Töch¬

ter , nach sich verlassen, so soll des verstorbenen

Bruder, oder Bruders Malms-Leibs-Erbe, so

die Töchter von obberührten liegenden Gütern

ansschliessen, des verstorbenen Töchtern zehen

Tausend Gulden Frankfurter Wehrung erlegen ,

und ihnen darzn das Geld, was der Verstorbe¬

ne, nach clato dieser Erb-C'inigung, an den Gü¬

tern , so der vcrmög solcher Einigung be¬

kommt, von neuem erbauet, oder an Kauss ge¬

wendet, desgleichen den Werth dessen, was er

durch Erbfchasst oder sonst att sich von frembden

darzn gebracht hätte, gleichergestalt wiederum er¬

statten, und wann Unser der Gebrüder, Georg

und Eonraden, oder Johann und Volprechten ei¬

ne Linie sonder Manns-Leibs Erben aussterben,

und oberzelke Hausser und Güter, uf die Über-

bleibende Linien, wie vorstehet, kommen und fak-
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leu würden, alsdann soll dieselbe Linie der ans,

gestorbenen Linien nachgelassenen Töchtern , oder

andern Land-Erben,, zwanzig tausend Gulden,

Frankfurter Wehrung, samt dem Geld was nach

clato dieses Briefs, durch die verstorbene Linien

an neue Gebaue — oder Erkauffung neuer Gü¬

ter gewendet, desgleichen der Werth, dessen st

durch Erbschafft oder sonste» an die ausgestorbens

Linien, von Frembden kommen wäre, wiederum

erstattet werden. Dieweil auch unser Vetter

Adolph Hermann Riedesel seeliger den dritten

Theil an oberzehlten Riedsselischen Haussern und

Gütern gehabt, und dieHermansburgkzuEtock-

Haussen von neuem erbauet, auch Güter darzu er¬

kaufst , derhalben Wir in Krafft dessen mit ihme

Adolph Hermann zu Marpurgk im Jahr Ein

Tausend Fünf Hundert siebenzig und drey getrof¬

fenen Vertrags seiner Tochter, Fünf und Drey-

st'g Tausend Gulden Frankfurter Wehrnng, theils

hinausgegeben, auch zum Theil nach Ausweisung

der gesoffenen Vergleichnng hiernachst auszuge-

ben haben, damit sie vor sein Adolph Hermans

Autheil, und darauf von neuem erbaueten Hauß

und erkaufften Gütern abgefertiget worden. Da

sich dann vorerzehlter Fallen einer zutragen,

dafi unter Uns den vier Gebrüdern einer oder Un¬

ser der beyden obgenanntcn Stamm und Linien

einer aussterben würde, so sollen Deroselben aus¬

gestorbenen Linien nachgelassenen Töchtern, oder

andern Land-Erben, von Uns und Unserem

Mauns-Leibs,Erben, so die Töchter, oder Land-

Erben von dem vierten oder halben Theil aus-

schlies-
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schließen, beneben demjenigen, was Ihnen den

Töchtern, oder andern Land-Erben, Hieroben uf

solche Fälle zugeordnet ist, das vierte oder halbe

Theil von angeregten Fünss und Dreystg Tau¬

send Gulden, so der Verstorbene, oder dessen Li¬

nie Unsers Vetters Adolph Hermanns seeligen

Tochter, oder Dero Erben bezahlet hatte, ent¬

richtet, und vergnügt werden. Was aber dessen

noch nicht bezahlet, oder wann es geschehen, auf

die Güter geborget, oder noch verschrieben wäre,

deshalben sollen die Töchtere, oder andere Land-

Erben nichts zu fordern, noch zu bezahlen haben,

sondern dieselbe Bezahlung soll von der luLLeäi-

rencien Manns-Linien beschehen.

Und nachdem Wir die Gebrüdere und Bet¬

tern Riedesel zu Eyßeubach ehegenannt, ein je¬

der den vierten Theil, als hieroben gehört, und

also je zween Gebrüdere die Helsste, an vielbe--

rührten Riedesslischen Hausiern und Gütern jezt

innhaben. Da sich dann der Fall mit Unser ei¬

nes oder des andern Manns-Leibs-Erben, einem

oder mehr, so weniger oder mehr, als den halben

oder vierten Theil an bemelten Riedeselischen

Häusern oder Gütern innen hätten, zutragen, daß

der, oder Dieselben keine Manns-Leibs Erben,

sondern Töchter, oder Andere Land-Erben hin¬

terlassen würden, so soll denselben Töchtern, oder

andern Land-Erben, so viel als sich der Lropor-

rion und Anzahl nach auf den vierten und halben

Theil der Riedeselischen Güter zu rechnen, und

was in denselben Fällen den Töchtern, oder

G 5 Land-
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Land-Erben von wegen Unsers Vetters Adolph

Hermanns Riede els Tochwr Abfertigung, und

sonst hie, oben zugeordnet ist, gebühren mag, be,

neben Erstattung des neuen Bau, und Kauff-

Gelds, desgleichen des Werths Dero Güter, wel,

che m andere Wege darnechst an Unseren Stamm

Kon frembdm gebracht würden, entrichtet werden,

doch so viel das Kauff- und Baugeld, so von

neuem nach dieser Erb, Einigung, an die Güter

gewendet, desgleichen den Weth der übrigen

Güter, so du? ch Erbschafft — oder sonst an viel

angezogene Häuffer und Güter gebracht werden

mögen, anlangen thut; derhalbcn erklären, und

sezeu Wir hiermit, und wollen, daß von solchem

Geld und We th, so laug einiger Manns-Leibs,

Erbe, in absteigender Linie, von demjenigen so

die neue Gebangethan, oder die Güter, durch

Erbschafft, Kaufs — oder sonst httbey gebracht,

vorhanden wäre, den Töchtern, oder andern Land«

Erben, nichts erstatten, sondern dasselbe, den

Manns-Leibs-Erbcu gelassen, und alsdann cr-

stet, wann kein Manns-Leibs, Erbe, von dem

so wie gemelt, die neue Geban gethan, oder neue

Güter hinzubracht, im Leben wäre, den Töch¬

tern von demselben gebohren, oder anderen Land,

Erben, solch Kauff, und Bau - Geld, auch der

übrigen erworbenen Güter-Werth erstattet wer¬

ben solle»

Also soll hinwieder in diesen und anderen vor,

gesessen Fällen, den Töchtern und Land-Erben

an hsm Geld, welches ihnen, im Mangel der
MamB?



Manns-Erben unterschiedlich , als vorstehet zu¬
geordnet ist, jedesmal dasjenige durch die Manns-
Erben abge.ogen werden, was Ihre Eltern, und
Deroselben Lim. uf die Güter, davon sie die
Töchter durch den Manns-Erben ausgeschlossen
worden, zuvor verschrieben, undmoch nicht ab¬
gelegt hatten. Da sich aber Unsers Stamms
Gelegenheit durch Seeaen des Allerhöchsten, al¬
so bessern wurde, daß Unsere Manns-Erben ein¬
ander, und ihren Manns-Leibs-Erben, Unserm
Namen und Mann Stamm zu Guten, etwas
von dem Kausf-und Ban-Geld, auch Werth der
übrigen Güter, und anderen, so den Töchtern
oder Land-Erben, als vorstehet, gefolgt werden
soll, zuordnen, und die Töchter gleichwohl der
Gebühr, — und nach ziemlichen Dingen ansge-
steuret, und abgefertiget werden mögten; So
soll daßelbige Ihnen Unsern Manns-Erben hier¬
mit freygestellt, und sich derhalben mit einander
weiter zu vereinigen, ohnbenommen — fondern
in allewege zugelassen seyn; dargegen sich die
Töchter nicht sezen, noch mit dieser Unser Erb-
Einigung etwas darwieder zn behelssen haben sol¬
len. Hinwiederum, da sich Unsere Manns-
Erben also mehren , und nnter denselben einer
oder mehr ohne muthwillige Verursachung in sol-
che Beschwerung und Schulden gerathen würde,
daß desselben Töchter, nach Bezahlung der Schul,
den , mit demjenigen was ihnen nach Gelegen¬
heit deßfalls, in Krafft dieser Erb-Einignng ge¬
bühret , nicht zu Eliren, ans. esieuret werden,
noch ihren Unterhalt , Unssrem Stamm gemäß,

haben



haben wogten, so sollen Unsere Manns-Erben

vor sich selbst, oder auf der Freunde Ermessen,

vor welche beyde Theile, laut hierunten gemelten

Austrags, derohalben kommen sollen, denselben

Töchtern einen solchen Nachschuß thun, damit ste

zu Ehren ausgesienret, oder sonst der Gebühr

unterhalten werten, und auskommen mögen»

Zngleichem soll es auch mit den Wittiben ge¬

halten werden, da eines Unserer Manns - Erben

nachgelassene Wittib von desselben erbeigenen Gü¬

tern,oder obgenielten ufdenen dem Mann-Stamm

zugeeigneten Gütern ausbedingtem Vorbehalt, der

Gebühr nicht versehen werden könnte, daß als¬

dann die succeciirencie ch^nsten vor sich selbst,,

oder uf Ermessen der Freunde, dieselbe nach Ge¬

legenheit mit Wittumb und Bermächtnus ver¬

sorgen.

Damit auch den Töchtern und Land - Erben,

das neue Bau und Kauff, Geld, so nach llow

dieses Briefs angewendet, desgleichen der Werth

Dero Güter, welche sonst an Unsern Stamm

vom Fremden gebracht, förderlich und richtig be¬

zahlt, und derhalben alle Weitlanfftigkeit zwi¬

schen Ihnen und Unsern Manns - Erben verhü¬

tet werden möge; So sezen ordnen und wollen

Wir, daß Unsere Manns-Leibs-Erben, durch

welche die Töchter, oder andere Land - und Ei¬

genthums-Erben, als obstehet, in den unterschie¬

denen Fallen ausgeschlossen werden, denselben

T öchtern, oder anderen Erben, alle und jede

durch den verstorbenen und dessen Erben, nach
ciotc»
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Mo dieß erlangte Kanff« Brief, und gehaltene

Bau-Register, auch andere über die von den ver¬

storbenen , sonderlich ererbte — oder erworbene

Güter sagende briefliche Urkunden, so die Manns-

Erben aus des verstorbenen Nachlast oder sonst,

es seye woher es wolle, zu Handen gebracht, ver¬

mittelst leiblichen Eyds, welche sie den Töchtern

oder andern Erben, nf Deroselben begehren, dar¬

um schweren sollen, in (Iri^inali vorlegen, auch

davon Abschrifft machen lassen, und sie nach Aus¬

weisung solcher Brief und Register, auch ariderer

brieflichen Urkunden, des Kauff-nnd Bau-Gelds,

oder Werths Dero sonst ererbten oder erworbe¬

nen Güter, vergnügen sollen, es wäre dann Sach,

daß die briefliche Register, oder andere Urkunden

verdachtig wären, derohalben den Manns-Erben

ihr gebührende Einrede bevorstehen, und beyde

Theil sich derowegen, oder da sie sich ^ es Werths

des ererbten — oder sonst erworbenen Güter,

nicht vergleichen könnten, durch nachfolgenden

Anstrag entscheiden lassen sollen, oder aber, da

die Gebäu ohnnöthig, oder sonst al o beschaffen

wären, daß Sie die Manns-Erben lieber den

Töchtern, oder andern Erben, folgen lassen, als

das Bau-Geld darvor erstatlen wolten, daß ih¬

nen frey stehen soll, und mögen die Töchter — und

Lands - Erben, alsdann die Gebäu, doch sonder

alle Obrigkeit und Freyheit, so der Verstorbene,

als ein Niedesel zu Eyßenbach darum gehabt,

sondern gleich anderen Inn - und Ausländischen,

welche Häusser oder Gebäu in Riedeselischer —

Obrigkeit haben, selbst behalten und gebrauchen,
oder
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oder anderen, doch daß Dieselbe nicht höheren —

noch gleiches Stands mit Uns seyen, verkaufst:».

Wir und Unsere Manns-Erben sollen und wol¬

len auch in allen und jeden vorbeschriebenen Fal¬

len, da Wir oder unsere Manns-Erbcn die Töch¬

ter, oder andere nechste Vluts-Erbcn, von ober-

zehlten Riedeselischen Haussern und Gütern ans-

schliessen, und solche Hausier und Güter uf Uns,

oder Unsere Manns-Erben, als vorstehet, kom¬

men und fallen werden, alsbald, und auss läng¬

ste innerhalb eines Jahrs, von des verstorbenen

Todt anzurechnen, den ausgeschlossenen Töch¬

tern, oder andern nächsten von Unserem Stamm

gebohrnen Bluts-Crben obbeschricbene — uf ei¬

nen jeden Fall gesezte Summen Gelds, ohne alle

Einrede und Ausflucht, wie die Namen haben, oder

erdacht werden mögten, baar überlegen, und be¬

zahlen, oder sie deren in andere Wege versichern,

darvor dann des verstorbenen hinterlassene — und

Uns oder Unseren Manns - Erben ang fallene

Güter, als ein rechtes und wahres Unterpfand,

bis zur Bezahlung dermaßen hassten, daß die

Töchter, und andere vorbeschriebeue Erben Macht

haben sollen, im Fall sie nicht, wie nechst ge-

rnelt, innerhalb Jahrs bezahlet, oder der Ge¬

bühr versichert würden, solche ihnen verhaffte und

Irvpcnlrecirre Güter selbst eigener Tbat einzu¬

nehmen, und so laug zu messen, und zu gebrau¬

chen, biß sieder Haupt-Summen — und davon

gebührende Interesse, je fünff ufs Hundert zu rech¬

nen, samt aufgelauffeucn Kosten und Schaden,

aus bemelten Gütern habhafftgemacht, oder von
Uns,

»ZM
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Uns, oder Unseren Manns--Erbch allerdings be->

friediget wurden. Und dieweil oberzehlte Unse»

re Hauffer und Güter theils ohne Mittel unter

der Kayserlichen Majestät, Unserem allergna-

digsten Herrn, und dem Heiligen Reich, theils

aber unter den Reichs-Standen gelegen. So

raffen Wir Zhro Kayserl. Maj., auch Dieselbe

Stande hiermit an, allerunterthänigst — unter-

thanig-und gehorsamen Fleisses bittende. Unsere

Töchter, oder andere vorbeschriebene Erben, da

ste bemelte ihnen verhaffte — und irvpoinecirte

Hauffer und Güter, wie vorstehet, im Fall der nicht

Bezahlung einnehmen wurden, dabey nicht allein

qllergnadigst und gnadiglich zu schützen,zu schirmen

und Hand zu haben, sondern auch, da die Töchter,

oder andere vorbemelte Erben solch ihr Unter¬

pfand nicht selbst einnehmen könnten, oder wal¬

ten, ste alsdann darinn, ohne allen vorgebenden

gerichtlichen llroc-R und Erkautnus, in Krafft

dieser Erb-Einiguug und Bewilligung, Dero Wir

vor Uns, Unsere Erben, Erbnxhmm und Nach¬

kommen, die Krafft und Macht eines in Recht

ausgesprochenen Urtheils geben, zu iminitnrcn,

auch derphalben ihnen auf ihr Ansuchen lRmög-

ta stire juliRe-nona elsulnlg zu ertheilen, und

ihnen dardurch zu förderlicher schleuniger Bezah¬

lung, llmpliciter öt Ne piano llns tirepitn 6c

kiznra ^nllieii zu verhelffen. Sinteniahl auch

die gemeinen Rechten verordnen, welchergestalt.
Und ans was Ursachen die Kinder , da ste es ver¬

schulden, durch ihre Eltern, von Deroselben Erb¬

schafft ganz und gar ausgeschlossen, und enterbt
wer-
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werden mögen. Demnach und damit diese Un¬
sere Erb-Einignng, 8r.it»? und Verordnung, mit
derAeit nichtetwan mißbraucht, noch dahin geden,
tet werde, daß Unsere und Unserer Manns-Erben
Söhtw und Töchter, oder in Dero Mangel andere
von Uns gebohrue Erben, dessen was einem jeden
uf gemelte unterschiedene Fall zugeeignet und ver¬
ordnet ist, sie halten sich gleich wie sie wollen ge¬
gen ihre Eltern, oder andere, von welchen ihnen
laut dieser Unser Erb-Einigung und Verord¬
nung einige Anwartung jezt oder hiukünsstig ge¬
bühren mögte, fähig seyn sollen und mögen.

So erklaren und sezen Wir hiermit, daß die
angezogene gemeine Rechte von Enterbung und
Lxllüsreciarivu , durch diese Erb-Einigung und
Vergleichung in Unsern der Niedesel zu Eyßen-
bach Stamm nicht anfgehaben, sondern vielmehr
Uns, und Unsern Manns-Erben nicht allein ge¬
gen die Kinder, Söhne nnd Töchter, sondern
auch, da Wir, oder Unsere Manns - Erben ei¬
ner oder mehr, keine Kinder, Söhn oder Toch,
ter gewinnen, gegen alle diejenige, mänulichs
und weiblichs Geschlechts, welch Uns und Un¬
sern Manns-Erben in den Riedeselischen Gütern
sonst, als vorstehet l'ucoelliren, oder da sie da¬
von excluciirt, einig Abfertigung an Geld zu ge-
warten haben würden, frey stehen, und so wohl
die in der zwerch-als absteigenden Linien , so fern
es einer oder der ander aus denen in gemeinen
Rechten von der Kxllgerellation gesetzten Ursa¬
chen verwürcken würde, zu enterben, zu exllere-

cllrenz
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Ziren ,- und von solcher lmocellimr oder Abferti¬
gung ganz oder zum Theil auszuschließen, zu ex-
ciuäirLn , und Deroselben zu berauben, und zu
priviren, erlaubt und zugelassen seyn soll. Doch
soll dasjenige, was also ganzlich, oder zum Theil
einem oder dem andern durch solche llxlwerells»
ücin an den Gütern, oder deroselbigeu küufftigeu
8uocet!mn und Auwartung entzogen wird , an
keinen ausser Unsers Dero Riedesel zu Eyßen-
bach, Maun - Stamm gewendet, sondern dasje¬
nige , dessen die Manns-Erben privirc und ent¬
erbt werden, soll ufdie nächste von Uns gebohrne
Manns-Erben, welchen die Luccelllon nach dem
exirgereciirren in den Gütern gebühren wird, fal¬
len und kommen, und wessen die Töchter enterbt
oder privin, das mag, als viel die Auwartung
und künftige LuLoelllou in den Gütern, uf den
Fall unser ganzer Mann-Stamm aussterben
wird, belangt, nicht allein den nächsten - sondern
auch andern von Uns gebohrneu Weibsbildern,
und Deroselben Erben in Absteigender Linien ver¬
macht und zugeordnet werden.

Und wofern einer oder nrehr unter Uus, und
Unsern Manns,Leibs-Erben, keine Söhne noch
Töchter ehelich erzeugen würde, so soll demselben
frey stehen, nicht allein das Geld, was er vor
seine Person von neuem an die Güter mit Banen
oder Kauffen gewendet, desgleichen den Werth
dessen, so er sonsten darzu gebracht, andern zu
übergeben, oder zu verschaffen, sondern auch noch
ferner hiermit zugelassen seyn, zehen Tausend Gul-

H den
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den obgenannter Wehrung, so fern er den vierten

Theil an den Riedeselischen Hänsern und Güter«

hätte, oder ein großer und geringer Summ Gelds,

sofern ihm mehr oder weniger als der vierdte Theil

an berührten Hausern und Gütern zusiünde, und

von ihm oder seinen Eltern darauf zuvor nicht

verschrieben wäre, in seinem lezten Willen uf sei»

«en Antheil Güter zu vermachen, und wem er

will, zu übergeben, welches auch desselben nächster

Stamms-Folger und Manns-Erb von Uns ge-

bohren, doch abermals nicht ferner oder weiter,

als nach Abzug dessen, was von dem verstorbenen

oder dessen Eltern, uf deroselben Antheil Güter

vorhin verschrieben wäre, zu entrichten, und ab¬

zustatten schuldig seyn sollen. Wofern aber Un¬

ser der Riedesel zu Epßenbach ganzer Mann-

Stamm l darsür GOtt der Allmächtige lang gnä¬

dig seyn wolle) zumal aussterben solte, alsdann

sollen der erst abgestorbenen Linien nächste von

Ur ö gebohrne Erbey, oder, so fern dieselbe aller¬

dings, als vorstehet, enterbt und extisereclirr,

die andere von Uns gebohrne - und in dem lezten

Willen eingesezte, und deren Erben, da Sie das¬

jenige, was die ander Linie, so Krafft dieser Un¬

ser Erb-Einignng und Vergleichung der erst ab¬

gestorbenen Linien Töchter und Land,Erben aus¬

geschlossen , denselben an Geld, in Krafft dieser

Erb-Einignng und 8wtutz zu erlegen schuldig, und

den Töchtern oder deren Land-Erben, und sofern

Sie dessen durch einen lezten Willen privin und

enterbt waren, andern laut solchen lezten Willens

erlegt hätten, wieder in die Güter einwerffen und
« eou-
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sonfsriren würden, zu den Häusern und Gütern,
von welchen sie biß dahin ausgeschlossen gewesen,
wieder einen freyen Zutritt haben, und in dem
Rechten, als wann sie niemals ausgeschlossen ge¬
wesen, stehen. Solte auch die erst ausgestorbe¬
ne Lim Schulden auf die Güter verschrieben ha,
ben, so Deroselben Töchtern an obbenchrter ih¬
rer Abfertigung abgezogen, und also den Töch¬
tern die zwanzig Tausend Gülten, welche einer
jeden Linien Tochter uf solchen Fall, als obstehct
zu erlegen gebührt, ganz oder zum Theil nicht
entrichtet, oder auch, wann die Töchter, solcher
Summ ganz, oder zum Theil, durch Enter¬
bung, wie vorgemelt, privirt, dieselbe andern,
als von Uns gebohrnen Erben, vermacht wären
worden, alsdann sollen nichts destoweniger die
Töchter und Land-Erben, uf den Fall Unser gan¬
zer Mann-Stamm aussterben wird, zu ihrer Li¬
nien Antheil an obbeschriebencn Riedcselischen
Haussern und Gütern, eher nicht zugelassen wer¬
den, sie haben dann dasjenige, soder lezt leben¬
den Linien Mann-Erben, von wegen der erst ab>
gestorbenen Linien uf die Güter verschriebenen
Schulden, oder anderen und fremden beschehenen
Vermachtnus, bemhlt und entrichtet hatten, den¬
selben zuvor wieder erstattet und verschafft, und
was jezo von den Schulden gesezt ist, das sost
nicht allein in den zwanzig Tausend Gulden —
sondern auch vielmehr statt haben, wan uf Er¬
messen der Freunde die ausgestorbenenLinien,
darüber auf die Guter geborget, und dieselbe ver¬
schrieben, oder auch deroselben Linien Töchter

H 2 zum
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zum Unterhalt ein Nachschnß, als vorgesezt, be¬

kommen hatten, welches alles in diesem Fall wie¬

der erstattet, und in die Güter eingeworffen wer¬

den soll. Und was, uf den Fall Unser ganzer

Mann-Stamm nicht mehr seyn wird, mehrge¬

dachten Unsers Vetters Adolph Hermann Ried,

esels seeligen Tochter, oder deren Erben, von we¬

gen sein Adolph H"rmanns seeligen an den Ried-

eselischen Hausern und Gütern gehabten Antheils,

laut obberührts im Jahr Fünffzehen Hundert

stebenzig und drey zu Marburg aufgericht n Ver¬

trags, gebühren würde, derhalben sollen Unsere

der obgenandtcn Riedesel Erben, alsdann sich be-

melten Vertrags gehalten, da demselben von sein

Unsers Bettern Adolph Hermanns Töchter oder

deren Erben dergleichen beschehen würde»

Wir erklären, sezen und ordnen auch hiermit,

daß alles dasjenige, was Hieroben nf die erzehlte

unterschiedene Falle den Töchtern, und nächsten

Bluts-oder Lands-Erben zugeordnet ist, welches

ermeldten Töchtern, oder Erben, an Geld ent¬

richtet, und nach anssterben Unsers gänzlichen

Manns-Stamms an Gütern gefolgt werden soll,

daß solches allein in denen von Unsern beyden Li¬

nien gebohrnen nechsten Blnts-Erben statt haben,

und uf andere von Uns nicht herkommende, oder

gebo hrne Muts - Erben, es seyen gleich Unserer

Bluts-Erben Mutter, Vetterliche oder Mütter¬

liche Anfrauen, auch Mütterliche AnHerr, oder an¬

dere von denselben heroZhnen Unsern Bluts-Erben

m ufsteigender oder Iwerch, Linien angewandte
Bluts-
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Bluts - Freunde (so nicht von Uns und Uuserem

Stand der Rietesel znEyßcnbach hero gebohren

seynd) gar nicht verstanden noch dahin gedeutet,

oder exrenclirc werden solle»

Im Fall aber Unsere beyde Linien, samt oder

sonders, ohne Hinterlassung Erben in absteigen¬

der Linien gänzlich anssterben würden, alsdann

soll dasjenige, was der ansgestorbenen Linien

Töchtern, in Krafft dieser Erb-Einigung zuge¬

ordnet und zuvor behalten ist, uf Unsere und der

ansgestorbenen Linien Schwestern, und Dero-

selben Leibs - Erben, kommen und fallen» Und

dieweil Unsere und Unserer Manns-Erben Töch«

tere, mit obgesezten ihnen unterschiedlich zugeord¬

netem Heuraths-Gut und Abfertigung, auch

Nachschuß an Geld, uf die bemelte Fälle, und

vorbehalten« tzuocetlic,,!, im gänzlichen Mangel

Unsers Manns, Stamms, durch diese Unsere

Erb,Einigung genugsamlich, und der Adelichen

Gemeinen — auch unserer der Niedesel Stamms

Gewohnheit, und vorigen Vergleichnng gemäß,

versorgt seynd, also, daß sie sich hiergegen mit

keinem Fug zu beklagen ; So wollen Wir Ih¬

nen Unsern und Unserer Manns, Erben, Töch¬

tern , bey dem Gehorsam, den sie UnS vermög

Göttlicher, Natürlicher und Weltlicher Rechten

zu leisten schuldig, uferlegt und befohlen haben,

sich mit solcher Verordnung begnügen zu lasten,

und darwieder nichts vorzunehmen, noch zu su¬

chen, weder in noch ausserhalb Rechtens, in kei¬

nerlei) Weise, dann, wo solches über Zuversicht

H Z beschs?
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beschehen solte; So sezcn und verordnen hiermit,
in der beständigsten Form, als von Rechts und
Gewohnhtzilswegeu immer kau, soll oder mag
beschehen, dast die Töchter und deren Erben sich
damit, wann sie dieser Unser Erb-Einigung und
Verordnung zuwieder etwas, als vorstehet, wis¬
sentlich suchen, oder handeln würden, alles des¬
jenigen , was sie aus gemelter Unser Erb - Eini¬
gung weiter zu gewarten, sich mit That, iplc»
jure A fgältt selbst verlustig gemacht haben, und
diese Unsere Satzung Erb-Einigung und Ver,
gleichung, in allen und jeden ihren Puncten nichts
destoweniger krafftig und bündig seyn und bleiben
soll.

Und damit viel berührte Güter nicht allein
bey Unserem Mann-Stamm ohnverrückt erhal¬
ten werden, sondern Unsere Erben Mannlichs
und Weiblichs Geschlecht, da sie dessen, was ei¬
nem jeden vorgesetzter Massen zugeordnet ist, so
wohl vor ihre Leibs.Erben, als sich selbst, fähig
seyn wollen, destomehr Ursach haben mögen, sich
eines gottseeligen Lebens, auch aller Ädelichen
Ehr und Tugend zu befleißigen ; So sezen und
ordnen Wir hiermit, daß alles, was von Unsern
Männlichen-und Weiblichen Geschlechts, Erben
einem jeden zu gutem, uf die unterschiedene Fälle
in dieser Einigung allenthalben gesezt und geord¬
net ist. Allein von denjenigen, jo nach vorge¬
hender Ehegelöbnus und deroselben Christlichen
und gewöhnlichen Vollziehung, im rechten wah¬
ren Ehebett gebohren, und gar nicht von denen,
so durch nachfolgende Ehe, oder sonsten leßm-

uurr
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wirk seynd, verstanden werden, und statt haben,

und so laug einig Manns-Erb aus rechtem Ehe¬

bett, wie nechst gesezt, gebohren vorhanden, als¬

dann keine Töchter, oder andere Blutswder Te¬

staments, Erben, in obberührten Güteni zuge¬

lassen werden, aber wann kein solcher Manns,

Erb vorhanden, alsdann diejenige Töchter oder

Lands-Erben allein, welche sammt ihren Eltern,,

wie nechst gemelt, im rechten Ehe - Bette geboh¬

ren seynd, desjenigen fähig seyn sollen, was den

Töchtern in Mangel der Manns, Erben, laut

dieser Unserer Erb - Einigung und Vergleichnng

gebühret. Im Fall auch vorgerührter Unserer

Erben einer, oder mehr, über Unser Hoffnung

und Zuversicht, mit einer leichtfertigen Person

sich wissendlich behängen, und mit derselben in

Ohupstichten leben, und sie darnach zur Ehe neh¬

men, und mit ihr Kinder erzeugen würde, so

sollen nicht allein dieselbigen Kinder, sondern auch

die Weibsbilder von Unserem Manu - Stamm

gebohren, welche eine solche Leichtfertigkeit, wie

vorstehet, begehen, wann sie schon keine Kinder

zeugen würde, aller und jeder vorgeschriebener

Unserer Güter und Dero Besizes auch Abferti,

gung und Anwartung ohnfahig seyn, welche Wir

auch jezo als dann und dann als jezo Dero ohn,

sahig erklären, darvon exclulliren und ausschlies,

sen, doch behalten Wir ihnen nothwendigen Un¬

terhalt und ^ümemsnach Erkantnus der Freun,

de zu reichen bevcr, und wollen hierneben alle

Nnd jede vorgemelte Unsere Erben treulich und

mit allem Ernst erinnert und vermahnet haben,

H 4 wann



wann sie zu ihren Mannbahren Iahren kommen,
daß sie alsdann nicht weniger, als Unsere Vor»
Eltern, und Wir, bißhero gethan, sich mit Rath,
«uch Wissen und Willen ihrer Eltern und Freun»
den an redliche Gottessin chtige Personen , und
solche Geschlechte vom Adel, welche Ehrlichs-
Adelichs Stands und Herkommens seyen, ver-
heurathen, damit allerhand Ohnrath, Verweiß ,
und Nachtheil, welche sonst aus ohngleichen Hen-
rath entstehen, und zu folgen pflegen, um so vie5
mehr zu verhüten.

Damit auch alles und jedes hievor geschrie¬
ben , desto stetster und fester gehalten, und was
dargegeu vorgenommen, sonder alle Weitlänftig,
keit abgeschafft, und zur Richtigkeit gebracht wer,
den möge, so haben Wir uns ferner verglichen
und vereiniget, und thun solches hiermit in Krastö
dieses Briefs, vor Uns, Unsere Erben , Erb¬
nehmen und Nachkommen, da sich zwischen Uns,
oder Unseren Erben, Söhnen, Töchtern, oder
anderen obgemelten Nachkommen von wegen ob-
gesezten Punkten, oder auch anderer Ursache»
halben, was auch Dieselben wären, einige Miß¬
verstände zutragen würden, daß alsdann einer
dem andern sein Anliegen mündlich oder in Schrif¬
ten mit Bescheidenheit zu erkennen geben, und
wann er sein verhofft Recht damit nicht erlangen
könnte, densell'en vor die Freunde zu gütlichem
oder restlichem Austrag erfordern soll, in Zeit
zweyer Monaten, mit dem andern vorzukom¬
men, deme auch der ander sonder alle Ausflucht
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Folge thuen, und soll ein jedes Theil ein, zwey,

ode es uss höchste drey Freunde, in solcher An»

zahl, als Kläger benennen wird, welche Benen¬

nung der Anzahl in der Erforderung beschehen

soll, niedsrsezen, vor welchen sie ihre Beschwe¬

rung, Bericht, und Gegen-Bericht, kürzlich vor¬

bringen , und sollen die Freunde sie mit ihrem

Wissen und Willen derhalben gütlich entscheiden,

und wann dasselbe von ihnen also nicht geschehen

könnte, die Sach in ein schleunigen Austrag Rech¬

tens versaßen. also, daß die Partheyen ihre Noth-

darfst mit Klagen, Anrworten, Beweiß, Ge,

gen--Bewcip, Ein-Nach-und Schluß-Reden, in

wenig und kurzen 1>rmir>err, und Sätzen nach

der Freunde Ermessen, vorbringen, darauf die

Freunde alsdann sich eines Rechts-Spruchs ver¬

gleichen, und wann sie defselbigen nicht einig wer,

den könnten, mit Beyfall eines Obmanns, wel¬

cher ihnen von den Partheyen zu geben, oder da

sich die Partheyen darum nicht vergleichen könn¬

ten, durch Sie, die Freunde gewählst werden

mögte, in der Sachen sprechen, oder die /^clen

auf eine unpartheyische Illmverlürrt, darauf, was

recht, zu erkennen, verschicken, darbey es dann

auch endlich bleiben , und beyde Partheyen sich

derhalben im Austrag Zuforderist aller ^ppella.

licin, ldelluillion, 6npp!ioakion, ll,slkitutioa

und dergleichen (chwrel, je eines gegen das ande,

re verzeihen, dasselbig auch zu thun pflichtig seyn
sollen.

Und wofern einer oder der ander Theil den

Freunden, welche, als vorstehet, niedergesezt

H Z we v-
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werte», auch Rechts-Gelahrte zuzuordnen begeh¬
ren würde, alsdann soll und mag jedes Theil be«
«eben einem oder zweyen Freunden einen Rechts¬
gelehrten niedersezen. Ob dann wohl die Sa¬
chen ohngleich, und da sie rechtlich ausgetragen
werden sollen, zu der einen mehr Termin — als
zur andern gemeiniglich vonnöthen seynd, jedoch,
damit Unsere Erben und Dero Freunde eine gu¬
te Anleitung des Austrags haben, und sich in
vorfallenden Sachen darnach richten mögen, so
sollen im ersten Termin Dero Partheyen Klage
und Gegen-Klage doppel eingebracht werden. Im
andern i crinin sollen die Vor- und Nachbeklagte
ihre lmis.(5c)nrel>->tmn, lautere und unterschied¬
liche der Kayserlichen Eammer-Gerichts-und des
Heiligen Reichs Ordnung gemäße Kelflunliones,
auch Defeniionsles oder neroinyknrigies articii-

, ob sie Dero doppel eingeben. Im dritten
IVrmin sollen Klügere auf eingegebeneDeichn-,
Kanales unterschiedliche, wie obgemelt, Kesiion-
imnez vorbringen, auch ihre Zeugen, da sie De¬
ro führen wollen, ncuniniren, und ihre Briefli¬
che Urkunden und s»ra yrodittmig procinciren.
Wie dann auch im vierdten l'ermin Beklagte zu
Beweisuug und Verillcation ihrer Dekchnlnmiil.
^rticnl Zeugen nahmhafftig machen, auch ihre
Briefliche Urkunden einbringen sollen, ein jeder
Theil so Zeugen angibt, mag zugleich eine Deli-
Angtion der ^rticnl, darauf die Zeugen abzuhö,
reu, übergeben, und da solches verblieb, soll don
Partheyen IN Ichrmino wann die Zeugen fürge¬
fielt werden, solche De5Znalion oderDirecwris,
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wie dann auchlnterrogatori!, dem Lommisigiio,
oder Lxaininarori einzugeben bevorstehen. Und
sollen die Zeugen von dem llepmirwn Lomniisi.
sgrio innerhalb dreyen — oder zum längsten vier
Monaten verhört, auch deren ^ttolignones den
Partheyen auf ihr Begehren gleich pudlioirt und
Abschlifft davon mitgetheilt werden; darauf jeder
Theil eine llrohasion-8gIvalion-undLxceprion-
Schrifft imFünfftenlermiudoppel, wie sonsten
allenthalben einbringen soll. Im Sechsten 1er-
min soll ein jeder Theil eine Lonolusiun-Schrifft
jedoch ohne Einführung — Neuerung eingeben,
und damit zu End Urtheil beschlossen. Da dann
solches alles vollnbracht, sollen alle solche
Klage, Gegenklage, Oelensionsles, Kelponsio-
ne5, Xrtesianones, chrra probatorig, und alles,
was sonst für und einbracht ist, nach dem l'ro-
rocoll ordentlich zusammenbracht, und den nie,
dergesezten Freunden sich eines Rechts, Spruchs
darauf, wie vorstehet, zu vergleichen, vorgelegt,
oder ans eine unpartheyische klniversitTt, Dero
sich die Partheyen vor sich — oder mit zuthun
der niedergesezten Freunden vergleichen würden,
Urtheil in der Sachen zu fassen, verschickt wer,
den; Und was also von den Freunden, oder der
Vniverlitzet erkannt, genrtheilt und ausgespro«
chen wird, bey solchem soll es ohne einige
pellation, keclmilion, Revision oder Lupplics-
!t!cm, Dero sich die Partheyen vermöge dieses
Vertrags zu begeben schuldig verbleiben, und
wann schon die Partheyen sich der Appellation,
Uellucllion, Revision oder 8»pplication nicht zu,

vor



Z24

vor begeben, und darauf verziehen hätten, solle«

sie gleichwohl derselben keines gebrauchen, son¬

dern der Urtheil geleben. Und sollen obgemelte

'Uermia und Sätze von sechs Wochen zu sechs

Wochen von Zeit der überschickten und empfange¬

nen pooämHen und Abschriften der Aeugen Sa¬

ge gehalten, welches rempus contimium seyn,

darin auch die einfallende Feyertage mit einge¬

rechnet, und nicht ausgeschlossen werden sollen«

Im Fall auch der Partheyen eine, welche das

wäre, an ihren schriftlichen Anlagen, durch De¬

ro ^civocown > oder sonst ans erheblichen Ursa¬

chen , daß er in obbestimmtcr Aeit seine Noth¬

durft nicht einbringen möchte, verhindert würde^

soll alsdann dcmselbigen eine llrnroAanon nern-

lichen Sechs Wochen in demselben Termin zu-

gelassen werden. Und wofern in währendem

UociLals der Kesponlion — oder eines andern

Puncten wegen Streit vorfallen würde, soll sol,

cher Streit oder Punct, da er der Haupt-Sachen

nicht prassuciieial, durch die Freunde Im

Fall aber das End-Urtheil uf einer lckniverlitTt

gefast werden sollte, und der eingefallene Punct

das End,Urtheil berühren, oder ns stch tragen ^

und der Haupt-Sachen pr-ü-inclicial seyn würde,

durch Bescheid und Erkantnus der UmverlilTt

erledigt werden. Doch soll durch diese Anlei«

tnug des Austrags den Freunden und niederge-

seztsu ohnbenommen — sondern zuvor behalten

seyn, den Partheyen in zutragenden Fallen, was

die 'lfermin und Handlung in dem Anstrag bc,

l.ipAt, gestalten «Aachen nach ein mehrers oder
MM-



125

wemgers zuzulassen, und wann demjenigen, so

vermittelst des Austrags durch die niedergesezte

Freunde — oder blniverlitssr erkandt, nicht al-

sobald von dem verlustigteu Theil gelebet wird,

so soll und uiag der gewinnende Theil derhalbeu

am Kayserlicheu oder Königlichen Cammer« oder

Hofgericht blxocutai'islia, pwaslia k^au^gto li-

iro sullilloütnoia claulula, in aller massttt als ob

die Urtheil daselbst ausgesprochen wäre, ausbrin¬

gen, und darauf prvLeclireu, wie sie vermög

Rechtens und des Heiligen Reichs Ordnung in

Lxecmions. Sachen gebühret. Und damit kei,

ner vor dem Austrag, als abstehet, zu kommen,

und denselben zu gelebeu sich verweigern, noch

sonsten etwas, so dieser Erb,Einigung stracks zu,

gegen, vorzunehmen, und den andern in einen» sol¬

chen, laut dieses Vertrags, ohudisputirlicheu Fall

zur Ohngebühr umzuführen und uszuhalten unter¬

stehen, sondern derhalbeu alle Ursachen hinweg ge-

rauint werden mögen; So haben Wir Unser, Uu,

sererErben,Erb»»ehmen und NachkommeuPerson,

auch gegenwartige und künfftige Güter, also ver¬

pflichtet und verbunden, thun auch dasselbe hier¬

mit, und Wolleu, daß dieser Brief in allem den¬

jenigen, was von Unsern, oder Unserer Erben,

Erbnehmeu und Rachkommen Personen, und ge¬

genwartigen — oder zuküufftigen Gütern, darum

geschrieben stehet, die Krafft und Macht haben

soll, als warm es zwischen Uns und Unsern Er¬

ben, Erbnehmen und Nachkommen, und denje¬

nigen, welche die Güter »nieder diese Unsere Ver¬

ordnung inn haben> mit Urtheil und Recht durchUnser
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Unser, Unserer Erben, Erbnehmen und Nach¬
kommen, oder der Guter bequemen Nichter, er»
kanndt und ausgesprochen wäre , und wann hier¬
über etwas, das diesem Brief stracks zugegen ist,
vorgenommen würde, so offt dasselbe bejchehe, wie
doch nicht seyn soll, so sollen Wir und Unjere Er¬
ben jedes mahl in solchen, laut dieser Erb Eini»
gung klaren und richtigen Fallen gegen die Thä¬
ter und Znnhaber der Güter, an Kayserlichen«
oder KöniglichenCammer, oder Hof-Gericht, Lx^
ecmoris, pocuslia IVIanciata line jullilicatoris
clsusulg, mit Vorlegung dieses Briefs, oder dessel¬
ben glaubwürdigen Äbschrifft, in aller Massen, als
wann derselbe in allen seinen Llsululn von Worten
zu Worten allda mit Urtheil nndRecht zuvorn aus¬
gesprochen und erkannt wäre, zu bitten und aus¬
zubringen Macht haben, und darauf ferner, wie
sie in ausgesprochener Urtheil kxecnkion gebüh,
ret, in Recht handeln nnd pracccliren, biß daß
alles wieder diesen Brief gethan nnd vorgenom¬
men , wieder abgeschasst und derselbe jedesmahl
dem Buchstaben nach durchaus vollnstreckt und
exequiret wird, um welche blxecmion Wir hier¬
mit vor Uns, Unsere Erben nnd Nachkommen,
Zhro Kayserl. und Köuigl. Majestät, und De-
roselben Cammer- und Hof-Nichter, ihres tra¬
genden Amts halben, allerunterthänigsi, unter-
thänig und der Gebühr nach, anruffen und bit,
ten thun, und soll gegen solches alles nnd je¬
des Uns, Unsere Erben, auch Znnhabere obbe,
rührter Güter, keine -z-scriptton, lllxemption,
klellitution, Incliür, Koscript, oder andere Lo»
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«ekcien, so bey Kayser, König, Chur-nnd Für¬

sten, durch Ungestümm Anhalten erlangt, oder

von denselben ans eigener Bewegnns gegeben,

oder was hiergegen aus allgemeinen beschriebenen

Rechten, oder sonst eingewandt werden mögte,

zumahl nichts ausgenommen, nichts schützen,

schirmen, noch Uns deren eines oder mehr behelf-

fen, dann Wir Uns Deroselben allesammt und

insonderheit Dero Rechten, welche in etzlichen

Fallen eine souderbahre Kenuriciorion fordern,

und sonst den gemeinen Verzug nicht zulassen, mit

vorgehender genügsamer Erinnerung, wissendlich

begeben, und verziehen haben, thun auch dassel¬

be hiermit, in Krasft dieses Briefs, und wollen,

daß diese Unsere Erb-Einignng nicht allein in ob«

gesezter — sondern auch sonst in der besten und

beständigsten — auch zu Erhaltung Unsers Na«

meus und Manns, Stamms allerdienlichsten

Form, als von Rechts, oder Gewohnheitwegen

immer erfunden, oder erdacht werden kan, soll

oder mag, statt haben, und von Uns, Unsern

Erben, welche solche Erb--Einigung nicht auS

Mißgunst, sondern zu Erhaltung des Manns-

Stamms — von welchen die Töchter sonst nicht

der Gebühr abgefertigt werden mögten, sondern
mit dem verderbten Stamm auch ins Verderben

gesezt würden, ausgerichtet ist, in allen Puncten

und Articuln, nach laut dieses Briefs, von Wor¬

ten zu Worten, steisf, fest, uuverbrochen und

unwiederruftich gehalten, auch zu ewigen Zeiten

nichts dargegen vorgenommen, noch andern z»
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thun gestattet werd«, soll, in keiuerleyWeifi, als
Wir, dann solches einander mit Hand und Mund
an Eydes statt im Wort der Wahrheit gelobt, und
bey Unseren Adelichen Ehren,Treuen uudGlauben
einander zugesagt und versprochen, und Unsere
Kinder und Erben bey dein Gehorsam, den sie ver--
mög Göttlicher-Ratürlicherund Weltlicher Rech,
ten Uns zu leisten schuldig seynd, zu Vollnzie-
hung dessen alles verbunden, auch bannt demsel,
ben um so viel mehr gebührende Folge beschehen
möge; Sie derhalben beschließlichen hiermit wol¬
len verpflichtet haben , daß ein jeder Unserer
Manns-Erben, welcher Achtzehe» Jahr alt wird,
nf Erfordsrung der andern, wann ihm dieser
Vertraa vorgehalten, und er dessen erimiert wird,
dergleichen Geluts, als durch Uns, wie vorste¬
het, jezo beschehen, .darauf thun, und derhalben
seine Beybrief den andern geben, auch zuvor und
ehe dann solches beschehen, zu seinem sonst gebüh¬
renden Antheil in den Haussern und Gütern nicht
gelassen. Und obgleich solch Gelübd und Bey¬
brief einiger Ursachen willen verblieben, oder
auch sonst etwas, so diesem Brief zuwieder ober
vhngemaß wäre, surgenommen, oder erkannt
wird, soll derselbe darum nicht geschwächt seyn,
auch derohalben-- und sonst kein Herkommen noch
Verjährung dargcgen angezogen, sondern dieser
Brief nichts destoweniger in allen Puncten, <Rsu-
suln, und Articuln von Unsern Kindern und Er¬
ben , als wann ste denselben von neuem alsdann
gelöbt hätten, erblich, ewiglich und ohnwieder-

ruflich



rustich gehalten werden soll; Alles getreulich und

ohne Gefährde. Dessen in Urknnd haben Wir

dieser Briefe drey gleiches Lauts, deren Wir ei¬

nen in Unsere Sammt Kasten gelegt, und Wir

Georg und Courad den andern , und Johann und

Volprecht den dritten zu Uns geommsn, usge-

richtet, dieselbigen mit eigener Hand Unterschrie¬

ben, und Unsere angcbohrne Jnstegel daran ge¬

hangen, auch hierüber die Edle und Ehren»

veste. Unsere freundliche liebe Vettern, Schwa¬

gers und Gevattern, AartNMdt V0N Cr0N->

berct den Aeltern, Churfnrstl. Mayntzischen

Hofmeister:c. Erckprechtenvon derMalß-

purgk, alten Stadthalter zu Cassel rc. EurcI-

harden von Nrantm, Stadthaltern zu Mar-

purgk rc. Hansen von Verlepsch den Eltern,

Antomvon Wersebe, Amtmann znSchmal-

kalden, Johann Eberhard von Tronbergk,

Burggrafen zu Friedbergk, Hannß Henri-

chen von Heusenstamm, Mantzischen Mars

schalck, tc. Carlen von Döringenbergk,

und Rudolph Milhelm Rauenvon und

ZU Aolzhansen, so wir als Zeugen, dieser

Erb-Einigung ersucht, mit Fleiß gebetteu, daß

si'ebeneben Uns sich auch unterschrieben, und ih¬

re Im,sigel und Pettschafft darangehangen, wel¬

ches Wir jetztgenannte also geschehen seyn, hier¬

mit bekennen, doch Uns und den Unseren ohne

Schaden. Geben zu Eyßenbach am zwölfftm

^vag .^nAulli, m Iahren nach Christi IEsu.

Unsers einigen lieben Erlösers — z„,d Seelia-

->5 ma-

ZWM.M-ff- MM
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machers Geburth. Ein Tausend Fünsshundert
Achzig und Sechs.

Georg Ricdcscl Johann Riedescl Volpreän Ried«
zu Eystenbach zu Eyßenbach escl zu Eyßen»
Erb-Mae- bach.

schall zu Hes¬
sen.

(l.. 8.) (I.. 8.) 8.)

Zattmudt von Cron- Lckbrecht von Curt Riedesel
bergk, der Elter der Malst- zu Eyßcnbach,
Mayutzischer Hof» burgk der El«
meistcr» ter.

O 8.) (l.. 8.) (I.. 8.)

Hannß von Ber- AntoniuS von Burckhardt von
lepsch der Eiter Werscbe, Kramm Starr»

. zu Bodcnstetn. Amrman zu Halter zu Mar»
Schmalkalden. burgk.

8.) (I.. 8.) (I.. 8.)

Aannß Henrich <Larl von Do> Johann Eberhard
vom Heusen- ringenbsrgk. von Cronbcrg
stamm, Chur» Burggraf zu
fnrstl. Man« Friedbergk.

tzischcr Mar«
schalck.

(l.. 8.) (l,. 8.) (I.. 8.)

Rudolph Wilhelm
Rau zu Holz,
Hausen.

(U L.)

An-
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